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CHANGE-REQUEST-ANTRAG FÜR DAS DOKUMENT ANLAGE 3 DER 
„SCHNITTSTELLENSPEZIFIKATION FÜR DIE 

DATENFERNÜBERTRAGUNG ZWISCHEN KUNDE UND 
KREDITINSTITUT GEMÄSS DFÜ-ABKOMMEN“ 

 

zur Version: 2.8  Nummer: FS-14-081 Klarstellung Datumsregeln (07.10.2014) 
zu behandeln in der Sitzung des DK-Arbeitsstabes „DFÜ mit Kunden“ am 05.11.2014 

 

Art der Änderung∗:  F     K     Ä     E      L     verschiedene 

Priorität:  hoch     mittel     gering 

 

Betrifft Kapitel: 2.2.1.6 und  2.2.2.5 

Problem bzw. Begründung der Änderung: 

 

Lösungsvorschlag bzw. neuer Text:  
(falls möglich, genauen Wortlaut der Änderung angeben; evtl. auf gesondertem Blatt) 

 
 
Status: 

 Änderung beschlossen am                        5.11.2014   (Aufnahme in Version 2.9) 
  

  

 

                                                           
1 FS = fester Kürzel für „Formatstandards“, JJ-LL für JJ=Jahr des CRs und LL=laufende Nummer des Jahres 
∗ Entsprechend der Änderungsverfolgung im Dokument ( F=Fehler, K=Klarstellung, Ä=Änderung, 
E=Erweiterung, L=Löschung)  
 

Die zum Fälligkeits- und Ausführungsdatum (Elementgruppe Payment Information bei SCT 
und SDD) angegebenen Belegungsregeln (Spalte „EPC-/DK-Regeln) sollten deutlicher for-
muliert werden, um Missverständnisse zu vermeiden. 

Die Regeln werden wie folgt umformuliert/klargestellt: 

RequestedExecutionDate: „Vom Kunden gewünschter Ausführungstermin. Fällt der angegebene Ter-
min auf keinen TARGET-Geschäftstag, so ist die Bank berechtigt, den folgenden TARGET-
Geschäftstag als Ausführungstag anzugeben. Geht der Datensatz erst nach der von der Bank ange-
gebenen Cut-Off-Zeit ein, so gilt der Auftrag erst am folgenden Geschäftstag als zugegangen.“  

RequestedCollectionDate: „Vom Kunden gewünschter Fälligkeitstermin. Fällt der angegebene Termin 
auf keinen TARGET-Geschäftstag, so ist die Bank berechtigt, den folgenden TARGET-Geschäftstag 
als Fälligkeitstag anzugeben. Geht der Datensatz erst nach der von der Bank angegebenen Cut-Off-
Zeit ein, so gilt der Auftrag erst am folgenden Geschäftstag als zugegangen.“ 


